
 

Vom Ausländerbeschäftigungsgesetz ausgenommene Erwerbstätigkeit 
 
 
Auszug aus dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG, in der Fassung BGBl. I 
78/2007 
 
§1 (2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind nicht anzuwenden auf 
 
a) Ausländer, denen der Status eines Asylberechtigten (§ 3 des Asylgesetzes 2005 - 
AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005) oder der Status eines subsidiär 
Schutzberechtigten (§ 8 AsylG 2005) zuerkannt wurde; 
 
b) Ausländer hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen, pädagogischen, kulturellen und 
sozialen Tätigkeiten an Unterrichtsanstalten oder an Instituten wissenschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Charakters, die auf Grund eines zwischenstaatlichen 
Kulturabkommens errichtet wurden; 
 
f) besondere Führungskräfte, ihre Ehegatten und Kinder sowie ihre ausländischen 
Bediensteten, die seit mindestens einem Jahr in einem direkten und rechtmäßigen 
Arbeitsverhältnis zur besonderen Führungskraft stehen und deren 
Weiterbeschäftigung unter Einhaltung der geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen 
sowie der sozialversicherungs-rechtlichen Vorschriften zur Unterstützung der 
Führungskraft erforderlich ist; 
Als besondere Führungskräfte gelten Ausländer, die leitende Positionen auf der 
Vorstands- oder Geschäftsleitungsebene in international tätigen Konzernen oder 
Unternehmen innehaben oder international anerkannte Forscher sind und deren 
Beschäftigung der Erschließung oder dem Ausbau nachhaltiger 
Wirtschaftsbeziehungen oder der Schaffung oder Sicherung qualifizierter 
Arbeitsplätze im Bundesgebiet dient und die eine monatliche Bruttoentlohnung von 
durchwegs mindestens EUR 4.716,00 (Stand 2008) zuzüglich Sonderzahlungen 
erhalten. 
 
i) Ausländer in öffentlichen und privaten Einrichtungen und Unternehmen hinsichtlich 
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Forschung und Lehre, in der Entwicklung 
und der Erschließung der Künste sowie in der Lehre der Kunst und deren Ehegatten 
und Kinder; 
 
j) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit im Rahmen von Aus- und Weiterbildungs- 
oder Forschungsprogrammen der Europäischen Union; 
 
l) Freizügigkeitsberechtigte EWR-Bürger, deren drittstaatsangehörige Ehegatten und 
Kinder (einschließlich Adoptiv- und Stiefkinder), die noch nicht 21 Jahre alt sind oder 
denen der EWR-Bürger oder der Ehegatte Unterhalt gewährt, sowie 
drittstaatsangehörige Eltern des EWR-Bürgers und seines Ehegatten, denen der 
EWR-Bürger oder der Ehegatte Unterhalt gewährt, sofern sie zur Niederlassung nach 
dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005 berechtigt 
sind; 
 
m) EWR-Bürger, die ihr Recht auf Freizügigkeit nicht in Anspruch nehmen, deren 



 

drittstaatsangehörige Ehegatten und Kinder (einschließlich Adoptiv- und Stiefkinder) 
sowie die drittstaatsangehörigen Ehegatten und Kinder österreichischer Staatsbürger, 
sofern der Ehegatte bzw. das Kind zur Niederlassung nach dem NAG berechtigt ist. 
 
 
Auszug aus der Ausländerbeschäftigungsverordnung (AuslBVO, in der Fassung BGBl. 
II 198/2007 
 
§1 Vom Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes sind ausgenommen: 
 
1. das ausländische Personal des auf Grund eines Übereinkommens zwischen den 
Vereinten Nationen und der Österreichischen Bundesregierung errichteten 
Europäischen Zentrums für Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der sozialen 
Wohlfahrt (BGBl. Nr. 31/1982) hinsichtlich seiner wissenschaftlichen, pädagogischen, 
kulturellen und sozialen Tätigkeiten im Rahmen dieses Zentrums;  
 
2. das ausländische Lehrpersonal hinsichtlich seiner pädagogischen Tätigkeiten 
einschließlich der Betreuung der Vorschulstufen ab dem dritten Lebensjahr an der 
Internationalen Schule in Wien, an der Amerikanischen Internationalen Schule in 
Wien und an der Danube International School, an der Graz International and 
Bilingual School, an der Linz International School Auhof und an der American 
International School Salzburg; 
 
3. Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Austauschlehrer und Sprachassistenten an 
Unterrichtsanstalten und Universitäten im Rahmen zwischenstaatlicher Abkommen 
und Austauschprogramme; 
 
4. Ausländer hinsichtlich ihrer technischen Tätigkeiten im Rahmen 
zwischenstaatlicher Abkommen über den Luftverkehr; 
 
5. ausländische Studenten oder Absolventen im Rahmen eines auf Gegenseitigkeit 
beruhenden Austauschprogrammes, sofern der Austausch über Vereine, bei denen 
entweder eine österreichische Hochschule Mitglied ist oder welche in 
Zusammenarbeit mit einer österreichischen Hochschule tätig sind, abgewickelt wird; 
 
6. Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 
unterliegen (§ 32a AuslBG), hinsichtlich der Pflege und Betreuung von Personen in 
Privathaushalten, wenn die zu pflegende Person, ihre Angehörigen oder eine 
inländische Pflege- und Betreuungseinrichtung Arbeitgeber sind, die zu pflegende 
Person Pflegegeld ab der Pflegestufe 3 gemäß dem Bundespflegegeldgesetz – BPGG, 
BGBl. Nr. 110/1993, oder Pflegegeld gemäß den Pflegegeldgesetzen der 
Bundesländer bzw. eine gleichartige Leistung im selben Ausmaß bezieht und die 
Beschäftigung der Vollversicherung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, unterliegt; 
 
7. Ausländer hinsichtlich ihrer Lehr- oder Forschungstätigkeit an Einrichtungen zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen gemäß dem Bundesgesetz über 
Fachhochschul-Studiengänge, BGBl. Nr. 340/1993; 
 



 

8. Ausländer hinsichtlich ihrer militärfachlichen Tätigkeit an einer Dienststelle des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung; 
 
9. Ausländer hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen oder pädagogischen Tätigkeit oder 
im Rahmen ihrer Ausbildung an der Diplomatischen Akademie und an der 
Sicherheitsakademie (§ 10a SPG); 
 
10. Ausländer zwischen 18 und 28 Jahren für eine längstens zwölf Monate dauernde 
Beschäftigung als Au-pair-Kraft, welche die Gastfamilie zwei Wochen vor Beginn der 
zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice angezeigt und für die 
das Arbeitmarktservice eine Anzeigebestätigung ausgestellt hat. Die Bestätigung ist 
binnen zwei Wochen mit einer Geltungsdauer von sechs Monaten auszustellen und 
kann um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn die Au-pair-Kraft nicht 
unerlaubt vermittelt wurde, in den letzten fünf Jahren insgesamt nicht länger als ein 
Jahr als Au-pair-Kraft in Österreich beschäftigt war und weiterhin gewährleistet ist, 
dass das Ausmaß und der wirtschaftliche Gehalt der Tätigkeit dem eines Au-pair-
Verhältnisses entspricht und insbesondere der Erwerb von Kenntnissen der 
deutschen Sprache nachgewiesen wird; 
 
11. Ausländer, die den Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 
unterliegen (§ 32a AuslBG), hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Werbemittelverteiler und 
Zusteller von Tageszeitungen und periodischen Druckschriften, sofern die 
Beschäftigung der Vollversicherung gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 ASVG unterliegt; 
 
12. Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als Bedienstete der International 
Federation for Information Processing (IFIP), des Instituts für Chinesische Kultur – 
Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro, der Internationalen Biathlon Union (IBU), des 
Internationalen Jagdrats (CIC), der Internationalen Organisation der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI), des Internationalen Presseinstituts (IPI) 
sowie der Partnerschaft für erneuerbare Energie und Energieeffizienz (Renewable 
Energy and Energy Efficiency Partnership – REEEP). 
 


